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voppelblatt angehörten, was auch durch die darauf gebotenen 
Texte in Zusammenschau mit den Texten der nächstvorausgehen- 
den und nachfolgenden Blätter nahegelegt wird. Wie wir schon 
oben 5. 9 bewiesen haben, sind es die einzig erhaltenen Blätter 
von Tuaternio XII. Zunächst haben wir den Schluß unserer 
Nr. <H.XMII vor uns auf
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*) Überschrift und Anfang dieses Gesetzes lauten: vs vurtsm rszis. 
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